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Gesetz zur Änderung des Landesverfassungsgerichtsgesetzes 

und des Landeswahlgesetzes 

Vom 

 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 

Änderung des Landesverfassungsgerichtsgesetzes 

Das Landesverfassungsgerichtsgesetz vom 10. Januar 2008 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 25), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 518), 

Ressortbezeichnungen ersetzt durch Artikel 64 der Verordnung vom 27. Oktober 

2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 514), wird wie folgt geändert: 

 

§ 49 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Beschwerde ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 binnen einer 

Frist von zwei Wochen seit der Zustellung des Beschlusses des Landtages und in 

den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 bis 6 binnen einer Frist von zwei Wochen seit 

der Beschlussfassung des Landtages beim Landesverfassungsgericht zu erheben. 

Die Frist für die Begründung der Beschwerde beträgt einen Monat und beginnt in den 

Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 mit der Zustellung des Beschlusses des 

Landtages und in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 bis 6 mit der 

Beschlussfassung des Landtages.“ 

 

 

Artikel 2 

Änderung des Landeswahlgesetzes 

Das Landeswahlgesetz in der Fassung vom 7. Oktober 1991 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 442, 637), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. April 2021 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 430), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Artikel 64 der Verordnung vom 

27. Oktober 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 514), wird wie folgt geändert: 

 

§ 43 wird wie folgt geändert: 

1. Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

2. Absatz 2 wird aufgehoben. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 

 

 

Begründung: 

Mit Beschluss vom 13. Juli 2023 (LVerfG 2/23) hat das Landesverfassungsgericht 

zwar eine gegen den Beschluss des Landtags vom 24. Februar 2023 über die 

Gültigkeit der Landtagswahl vom 8. Mai 2022 erhobene Wahlprüfungsbeschwerde 

als unzulässig verworfen, dabei jedoch eine Neuregelung der Begründungsfrist in 

§ 49 Abs. 2 Halbsatz 2 LVerfGG angemahnt. 

Diesem Hinweis des Landesverfassungsgerichts wird mit diesem Gesetzentwurf 

Rechnung getragen. 
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